
I. Nachtrag 
 

zur Ordnung für die Kindertagesstätte der Gemeinde Göhl 
 
 

Artikel 1 
 

Die Ordnung für die Kindertagesstätte der Gemeinde Göhl vom 15. Juni 1993 wird 
wie folgt geändert: 
 
Ziffer 9, Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Der Elternbeitrag wird wie folgt festgesetzt: 
 
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr = 110,00 € monatlich 
07.30 Uhr bis 12.30 Uhr = 120,00 € monatlich 
07.15 Uhr bis 12.45 Uhr = 125,00 € monatlich. 
 
 

Artikel 2 
 
Die übrigen Bestimmungen der Ordnung für die Kindertagesstätte der Gemeinde 
Göhl werden nicht geändert. 
 

Artikel 3 
 

Der I. Nachtrag zur Ordnung für die Kindertagesstätte der Gemeinde Göhl tritt zum 
01.02.2011 in Kraft. 
 
 
Oldenburg in Holstein, den 21.01.2011   Gemeinde Göhl 
 
 
 
        - Bauer - 
        Bürgermeister 


